
1. Änderungssatzung 
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Brombachtal 

 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brombachtal hat am 4. Dezember 2001 folgende 
1. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung der Ge meinde Brombachtal  
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. § 23 Abs. 2  der Entwässerungssatzung vom 02.07.1996 erhält folgende Fassung: 
 

Die Gebühr beträgt 3,10 EUR pro Kubikmeter Frischwa sserverbrauch 
 
2. Die Gebühr gilt auch für die Berechnung des CSB in § 23 Abs. 3. 
 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 
 
 
 
Brombachtal, 4. Dezember 2001 
 
 
 
 
        Der Gemeindevorstand 
                der Gemeinde Brombachtal 
 
 
 
 
 
        (Kredel, Bürgermeister) 
 


